
Informationsblatt - Gartenwasserzähler  
Sie haben ein Grundstück mit großem Garten und somit auch jährlich einen höheren Wasserverbrauch 
durch die Bewässerung Ihrer Pflanzen? 
 
Grundsätzlich wird die Schmutzwassergebühr für das gesamte Leitungswasser erhoben, das von der nor-
malen Wasseruhr erfasst wird.  
 
In der Gemeinde Wartmannsroth besteht jedoch die Möglichkeit, die nicht der Entwässerungsanlage zuge-
führte Wassermenge über 12 m³ mittels Gartenwasserzähler nachzuweisen und somit in Abzug zu brin-
gen. (§ 10 BGS-EWS) 
 
Durch den Einbau eines geeichten Gartenwasserzählers verringert sich die von Ihnen zu bezahlende 
Schmutzwassergebühr. Die Gebührenbefreiung erfolgt dann automatisch im Rahmen der turnusmäßigen 
Jahresabrechnung. 
 
Beachte: Bevor Sie sich einen Gartenwasserzähler anschaffen, vergleichen Sie einige Male die Zähler-
stände Ihrer Hauswasseruhr vor und nach dem Gartenwässern. Häufig verbrauchen Sie im Garten weniger 
Wasser als Sie denken. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Kalkulation ebenfalls die anfallenden Anschaf-
fungs- und Installationskosten.  
 
Sollten Sie sich nach Prüfung Ihres Aufwandes und des zu erwartenden Nutzens für den Einbau eines Gar-
tenwasserzählers entschließen, bitten wir Sie, sich mit dem Wasserwart der Gemeinde Wartmannsroth in 
Verbindung zu setzen. 
 
Kontaktdaten: 
Herr Ralf Winter; Mobil: 0157/87721202; E-Mail: winter@wartmannsroth.de  
 

 
Häufig gestellte Fragen / FAQ 

 
Welche Art eines Zählers muss ich einbauen? 
Da der Zähler der Eichverordnung unterliegt dürfen nur geeichte Zähler verwendet 
werden. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass auch die Gartenwasserzähler nach 6 Jahren – gerechnet 
vom Baujahr des Zählers – gewechselt werden müssen. 
 
Wer baut mir den Zähler ein, bzw. bietet mir die Gemeinde Wartmannsroth  
die Dienstleistung für den Einbau des Wasserzählers an? 
Die Montage ist durch den Grundstückseigentümer zu veranlassen und nach den Regeln der Technik aus-
zuführen. Die Gemeinde Wartmannsroth ist lediglich für die Abnahme und Verplombung zuständig. 
 
Welche Einbaubestimmungen muss ich beachten? 
• Der Zähler muss hinter der bereits vorhandenen Wasseruhr montiert werden.  
• Die Zapfstelle muss nach außen geführt werden, Zapfstellen die in Kellerräumen 
oder Garagen montiert sind, sind nicht zulässig. 
• Es darf kein Abwasserkanal in der Nähe der Zapfstelle sein. 
 
Kann ich einen Gartenwasserzähler zur Befüllung von Pools oder andern Schwimmanlagen bean-
tragen/benutzen? 
Wasser zur Befüllung von Pools oder anderen Schwimmanlagen dürfen Sie nicht durch den Gartenwasser-
zähler leiten. Bei Poolwasser handelt es sich um Schmutzwasser, da es mit verschiedenen Chemikalien 
und Desinfektionsmitteln belastet ist. Daher müssen Sie es über die Abwasserleitung entsorgen. Auch der 
Anteil, der bei Hitze verdunstet und lediglich ersetzt wird, darf nicht über die Wasseruhr im Garten abge-
rechnet werden. 
Grundsätzlich ist das zu Befüllung benötigte Wasser über Ihren Hauptwasserzähler zu entnehmen. Bei Be-
darf können Sie sich an den Bauhof der Gemeinde Wartmannsroth wenden, der Sie im Rahmen der perso-
nellen Möglichkeiten unterstützen kann. Dieser Aufwand wird Ihnen anschließend in Rechnung gestellt.  
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